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BANKEN

Ulrike Dennig

Landesbanken unter 
Privatisierungszwängen

Im Zuge der Liberalisierung des europäischen Finanzbinnenmarktes geraten die 
Landesbanken zunehmend unter Wettbewerbsdruck und verhalten sich mehr und mehr 

wie Privatbanken. Damit stellt sich die Frage nach ihren gesamtwirtschaftlichen 
Funktionen neu. Sollen sie sich allein auf öffentliche Aufgaben beschränken und 

aus dem Wettbewerb weitgehend zurückziehen, oder sollen sie sich diesem in der Form
von Privatbanken voll und aktiv stellen?

Die Landesbanken nehmen in Deutschland recht
lich und funktionell eine Zwitterstellung zwischen 

Staats- und Privatbanken ein. Wie Staatsbanken un
terliegen sie in ihrer internen Organisation öffentli
chem Recht. Öffentliche Träger, meist hälftig das Land 
und hälftig die Sparkassen der Region, bestimmen die 
Geschäftsrichtlinien und den Vorstand. Gleichzeitig 
besitzen die Landesbanken aber eine eigene Rechts
persönlichkeit und tätigen Kundengeschäfte nach pri
vatrechtlichen Prinzipien1. Entsprechend üben sie 
nicht nur die Aufgabe einer Haus- und Förderbank 
des Landes und einer Girozentrale und Bank der 
Sparkassen aus, sondern auch die einer Universal
bank mit allen üblichen privatwirtschaftlichen Ge
schäften und sind damit auch dem Finanzwettbewerb 
ausgesetzt.

Diese Einbindung in den Wettbewerb dürfte auch 
ein Grund dafür sein, daß die Landesbanken bei der 
sich seit Mitte der achtziger Jahre intensivierenden 
Privatisierungsdiskussionen kaum ernsthaft in Be
tracht gezogen wurden2. Das Hauptziel der jüngsten 
Bemühungen um die Privatisierung von Staatsmono
polen, die Steigerung der Effizienz staatlicher Unter
nehmen durch Einbindung in den privatw irtschaftli
chen Wettbewerb, scheint hier bereits erfüllt zu sein. 
Doch hat die europäische Integration mit der Libe
ralisierung des Kapitalverkehrs und der Verwandlung 
nationaler in europäische Finanzmärkte auch für die 
Landesbanken ganz neue Rahmenbedingungen ge-

Dr. Ulrike Dennig, 57, ist Leiterin der For
schungsgruppe Monetäre Analysen, Grundsätze 
der Geldpolitik im HWWA-Institut für Wirtschafts
forschung-Hamburg.

schaffen, die ihre Aufgaben und Strukturen deutlich 
verändern. Entsprechend stellt sich die Frage nach 
der Zweckmäßigkeit öffentlicher Landesbanken aus 
der gesamtwirtschaftlichen Sicht und nach den Vor
teilen sowie Hindernissen ihrer Privatisierung im euro
päischen Zusammenhang neu.

Notwendigkeit einer Entscheidung

Im folgenden wird die These vertreten, daß die eu
ropäische Integration die Landesbanken im Laufe der 
Zeit dazu zwingen wird, sich entweder auf grundle
gende öffentliche Aufgaben zurückzuziehen oder sich 
in Privatbanken zu verwandeln. Die Notwendigkeit ei
ner Entscheidung für eine der beiden Alternativen er
gibt sich daraus, daß institutionelle Regelungen, wie 
das Regionalprinzip und die Gewährträgerhaftung, die 
den Verbund mit Sparkassen und die Wettbewerbs
fähigkeit von Landesbanken in der Vergangenheit 
stärkten, sich seit Bestehen des EU-Binnenmarktes 
zunehmend als Hemmschuh erweisen. Würden diese 
Regelungen jedoch aufgegeben, entstünden aus 
Landesbanken zwangsläufig Privatbanken. Es wäre 
deshalb besser, sich frühzeitig für eine der beiden

1 Vgl. Ludwig H u b e r :  Landesbanken/Girozentralen, in: Hand
wörterbuch der Sparkassen (HWS), Deutscher Sparkassenverlag, 
Bd. 3, 1981, S. 70 f.

1 Aufgeworfen wurde das Thema gleichwohl vom Sachverstän
digenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung,
dem Kronberger Kreis, der Monopolkommission und der Deregulie
rungskommission; vgl. insbesondere Juergen B. D o n g e s , Wolfram 
E n g e l s  u.a.: Privatisierung auch im Westen, Bad Homburg 1993; 
Monopolkommission: Hauptgutachten IX, 1990/91, Bd. 1, S. 23 ff;
o.V.: Öffentliche Unternehmen im Spannungsfeld der Privatisierungs
diskussion -  Stellungnahme -, in: Zeitschrift für öffentliche und ge
meinwirtschaftliche Unternehmen (ZögU), Bd. 8,1985, H. 1, S. 70 ff.; 
und den Überblick des Karl-Bräuer-Instituts des Bundes der 
Steuerzahler e.V.: Privatisierung von Sparkassen und Landesbanken, 
Wiesbaden 1994.
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Alternativen zu entscheiden, anstatt die Zw itter
stellung über eine Konzentration der Landesbanken 
erst mühevoll zu verstärken, um sie später dann doch 
zugunsten einer vollen materiellen Privatisierung auf
zugeben.

Zur Verdeutlichung dieser Position wird zunächst 
untersucht, in welchem Ausmaß Landesbanken heute 
noch spezifisch öffentliche Aufgaben erfüllen. Danach 
werden die schon absehbaren Auswirkungen des EU- 
Binnenmarktes auf die Landesbankenstruktur aufge
zeigt und schließlich mögliche Probleme „materieller“ 
Privatisierung diskutiert. Um Mißverständnissen vor
zubeugen wird in Anlehnung an W. Möschel von 
Anfang an zwischen „formeller“ Privatisierung, die le
diglich die Wahl einer privaten Rechtsform bedeutet 
und „materieller“ Privatisierung, die eine Umwandlung 
von Staatseigentum in Privateigentum beinhaltet, un
terschieden3.

Gründe für staatliche Unternehmen

Da sich die Bundesrepublik nach Kriegsende für ei
ne Marktw irtschaft als Wirtschaftssystem entschieden 
hat, sind Privatunternehmen der Normalzustand. 
Nicht die Privatisierung, sondern die Erhaltung von 
Staatsunternehmen bedarf folglich einer Rechtferti
gung. Allerdings schließt das ordnungstheoretische 
Konzept der M arktw irtschaft unternehmerische 
Staatstätigkeit nicht prinzipiell aus, wenngleich es die
se an bestimmte Bedingungen bindet. So kommt eine 
unternehmerische Tätigkeit des Staates nur dann in 
Frage, wenn der Markt versagt oder wenn w irt
schaftspolitische Ziele anders überhaupt nicht oder 
nicht so gut zu erreichen sind4. Die Existenz öffentlich- 
rechtlicher Landesbanken in der gegenwärtigen Form 
als halbe Staatsbank und halbe Privatbank wäre ent
sprechend volkswirtschaftlich nur zu rechtfertigen, 
wenn Bankgeschäfte generell oder Landesbank
geschäfte zumindest überwiegend öffentliche oder 
w irtschaftspolitische Aufgaben erfüllen.

In der W irtschaftstheorie wenig umstritten ist die 
Begründung staatlicher Eingriffe bei Marktversagen. 
Ein solches Marktversagen liegt bei „öffentlichen“ und 
„m eritorischen“ Gütern regelmäßig vor. Als „öffent
lich“ bezeichnet man Güter, bei denen der Erwerber 
die Nutzung durch andere Personen nicht aus
schließen kann, bei denen also das Ausschlußprinzip

3 Diese Unterscheidung geht zurück auf W. Möschel; vgl. Wernhard 
M ö s c h e l :  Privatisierung der Sparkassen, in: WM Zeitschrift für 
Wirtschafts- und Bankrecht, Wertpapiermitteilungen Teil IV, 47. Jg., 
Nr. 3 vom 23. 1. 1993.

4 Vgl. Jens H a r m s :  Die Legitimation der öffentlichen Wirtschaft, in: 
ZögU, Bd. 14, 1991, H. 1, insb. S. 33 f.

des Marktes versagt (wie etwa bei Verteidigungs
leistungen, Umweltschutz u.a.)5. Bei „m eritorischen“ 
Gütern (etwa Schul- und Berufsbildung) funktioniert 
zwar das Ausschlußprinzip des Marktes, doch kommt 
es nicht zu einer gesamtwirtschaftlich befriedigenden 
Versorgung; es bleibt eine vom Staat zu füllende 
Versorgungslücke. Von Marktversagen spricht man 
darüber hinaus auch bei sogenannten „natürlichen 
Monopolgütern“ , die am effizientesten durch Konzen
tration auf nur einen Anbieter hergestellt werden6. 
Auch Informationsmängel können zu Marktversagen 
führen.

Marktversagen bei Bankgeschäften?

Befürworter von Staatsbanken halten Marktver
sagen bei Bankgeschäften grundsätzlich für nach
weisbar. In einer extremen Position werden Banklei
stungen generell zu „öffentlichen Gütern“ erklärt. 
Zweifelsohne ist ein effizient funktionierendes Bank- 
und Finanzwesen eine sehr wesentliche Voraus
setzung für die friktionslose und effiziente Funk
tionsweise aller W irtschaftsbereiche und damit für das 
Wachstum der Volkswirtschaft. Auch läßt sich ein sy
stematisches Marktversagen bei Kredit- und Anlage
märkten wegen langer Kreditlaufzeiten, daraus resul
tierender besonderer Risiken und Informationsvor- 
sprünge von Banken (Insider-Informationen) nicht von 
der Hand weisen7. So muß ein Zins mit hoher 
Risikokomponente bei unvollständiger Information als 
Instrument effizienter Kreditallokation versagen (ad- 
verse selection). Hier ersetzt zwar die Bank durch 
Kreditrationierung Marktfunktionen, doch verliert die
se Funktion bei sehr starkem Bankenwettbewerb er
fahrungsgemäß an Wirksamkeit. Als Folge hiervon 
steigt das Finanzmarktrisiko.

Dies bedeutet allerdings nicht schon, daß Bank
dienstleistungen „öffentliche“ Güter sind. Im Gegen
teil, sie weisen alle Kennzeichen „privater“ Güter auf. 
Außenstehende können vertraglich vereinbarte Bank
leistungen nicht kostenlos mitnutzen, das Ausschluß
prinzip funktioniert. Von einem „natürlichen Monopol
gu t“ kann allenfalls h insichtlich bestim m ter Lei

5 Vgl. R.A. M u s g r a v e ,  P. B. M u s g r a v e ,  L. K u l l m e r :  Die öf
fentlichen Finanzen in Theorie und Praxis, Bd. 1, 4. Aufl., Tübingen 
1987, S.62ff.; Joseph E. S t i g l i t z ,  Bruno S c h ö n f e l d e r :  Finanz
wissenschaft, 2. Aufl., München, Wien, 1989, S. 28 ff., S.108 ff.

6 Vgl. Michael K r a k o w s k i :  Theoretische Grundlagen der Re
gulierung, in: d e r s .  (Hrsg.): Regulierung in der Bundesrepublik 
Deutschland, Hamburg 1988, S.19 ff.; William W. S h a r k e y :  The 
Theory of Natural Monopoly, Cambridge u.a. 1982.

7 Vgl. Joseph E. S t i g l i t z ,  Andrew W e i s s :  Credit Rationing in 
Markets with Imperfect Information, in: American Economic Review, 
Vol. 71, 1981, S. 393 f.
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stungen, etwa der Bereitstellung eines effizienten 
Zahlungs- und Wertpapierabwicklungssystems ge
sprochen werden, nicht aber hinsichtlich der Mehrzahl 
der Bankdienstleistungen. Schließlich läßt sich das 
system im m anente partielle Finanzmarktversagen 
durch marktkonforme Regulierungen, wie Einlagen
sicherung und bankenaufsichtsrechtliche Maßnahmen, 
minimieren. Die Institution der Bankenaufsicht exi
stiert in Deutschland wie in anderen europäischen 
Ländern seit der Weltwirtschaftskrise 1930 und wird 
laufend verbessert. Bankdienstleistungen können also 
nicht generell als öffentliches Gut angesehen werden.

Rolle von Versorgungslücken

Versorgungslücken waren in der Vergangenheit 
zeitweilig der Anlaß für die Gründung öffentlicher 
Banken. So fehlte es Anfang des 19. Jahrhunderts an 
Banken, die kleine Sparer und mittelständische Kre
ditnehmer finanziell versorgten. Dieser Engpaß führte 
zur Gründung von Sparkassen. Als Sparkassen dann
1908 die Scheckfähigkeit erhielten, fehlte ein nationa
les Abwicklungssystem. Deshalb gründete man ab
1909 die ersten eigenständigen Girozentralen, die erst 
später m it regionalen Staatsbanken, sogenannten 
„Provinzialhilfskassen“ , zusammengefaßt wurden. 
Versorgungslücken gab es fast immer und insbeson
dere nach Kriegsende im langfristigen Kreditgeschäft, 
der Grundlage für den dringend notwendigen Bau von 
Wohnungen und Fabriken. Auch fehlten damals funk
tionsfähige Wertpapiermärkte. Die Landesbanken und 
der Sparkassenverbund erleichterten allerdings nicht 
nur die Kreditbeschaffung für solche Zwecke, sondern 
auch zugunsten kommunaler Investitionen. Bundes
länder und Kommunen konnten damit rechnen, als 
Kreditnehmer bevorzugt behandelt zu werden. Dies 
wurde zusätzlich dadurch erleichtert, daß sich der 
Landesbankenvorstand meist aus Politikern rekrutier
te und öffentlich-rechtliche Kreditinstitute nicht zur 
Gewinnmaximierung gezwungen sind.

Schließen sich Versorgungslücken im Zeitablauf, 
dann haben solche Institutionen allerdings keine 
Existenzberechtigung mehr. So lassen sich etwa öf
fentliche Sparkassen heute nicht mehr durch die 
Sparförderung als Aufgabe rechtfertigen8. Und mit der 
Infragestellung öffentlicher Sparkassen steht auch die

• Vgl. Ulrike D e n n i g :  Plädoyer für die Umwandlung von Spar
kassen in Privatbanken, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 70. Jg. (1990),
H. 10, S. 529 ff.; Wernhard M ö s c h e l :  Privatisierung der Spar
kassen -  zu den jüngsten Vorschlägen der Monopolkommission, 
a.a.O.; Carl-Christoph H e d r i c h :  Die Privatisierung der Sparkas
sen, Baden-Baden 1993, insbes. S. 94 ff.; Hannes R e h m :  Dis
kussion über Sparkassenprivatisierung -  eine Herausforderung, in: 
Sparkasse, 110. Jg., 1993, H. 4, S. 173 ff.

Funktion der Landesbank als Bank der Sparkassen 
zur Disposition. Auch hätte der gesamtwirtschaftliche 
Nutzen dieser Konstruktion nach Erledigung der 
kriegsbedingten Aufbauarbeit überprüft und neu 
durchdacht werden müssen. Schon die Tatsache, daß 
ein beachtlicher Anteil der Gesamtersparnisse -  mög
licherweise zu Vorzugskonditionen -  unter Ausschal
tung der Preiskontrollfunktionen des Marktes direkt 
an den Staat weitergeleitet wird, führt zu öffentlichen 
Investitionen, die wahrscheinlich im Vergleich zu 
privaten weniger effizient sind und jene verdrängen 
(crowding out). Unter Umständen fördert diese Kon
struktion auch eine öffentliche Überschuldung und 
hemmt den Ausbau von Kapitalmärkten.

Öffentliche Aufgaben

Anders sieht es in bezug auf die Haus- und För
derbankfunktion der Landesbanken aus. So kann es 
Landesregierungen nicht versagt werden, Aufgaben 
der finanziellen Verwaltung effizienzsteigernd zu kon
zentrieren, und sei es in einer eigenen Bank. Das 
Fördergeschäft, die Durchführung von Kreditpro
grammen zur Förderung von Industrie-, Mittelstands
und Wohnungsbauinvestitionen beinhaltet echte ö f
fentliche Aufgaben. Strukturpolitik zu betreiben ist al
lerdings nicht Aufgabe öffentlicher Banken, sondern 
Aufgabe von Bundes- und Landesregierung. Deshalb 
wäre auch eine Abwicklung durch Privatbanken denk
bar. Der Einsatz von Banküberschüssen im Förder
geschäft ist schon deshalb abzulehnen, weil er

Tabelle 1
Marktanteile öffentlicher Banken im Jahr 1993

Geschäfts
volumen

%

Kredite an 
inländische 

Nichtbanken
%

Kredite an 
öffentliche 
Haushalte

%

1. Bankensektor 24,4 24,0 15,4
- Großbanken 9,4 9,5 2,9
- Regionalbanken 12,7 13,2 12,0

2. Sparkassen-Sektor 37,3 36,2 42,0
- Landesbanken 17,1 14,0 27,1
- Sparkassen 20,2 22,2 14,9

3. Kreditgenossenschaften 
- Genossenschaftliche

14,8 14,4 10,5

Zentralbanken 3,2 1,5 2,7
- Kreditgenossenschaften 11,6 12,9 7,8

4. Realkreditinstitute 11,5 13,5 24,5
- öffentlich-rechtliche 

Grundkreditanstalten
2,4 2,4 3,0

5. Kreditinstitute des Bundes 
mit Sonderaufgaben

12,1 7,6 7,7

Bankensektor 100 100 100
Anteil öffentlicher Banken 51,8 46,2 52,7

Q u e l l e n :  Deutsche Bundesbank: Beihefte zu den Monatsberichten 1 ; 
eigene Berechnungen.
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Tabelle 2
Generelle Kennzeichen der Landesbanken

Eigner, Träger 

Gewährträger

Rechtsform

Fach- und Rechtsaufsicht

Refinanzierung

Hauptfunktionen

Landesbank

50% Land, 50% Sparkassen- 
und Giroverband 
Gewährträgerhaftung 
und Anstaltslast

Anstalten bzw. Körperschaften 
des öffentlichen Rechts

Fachaufsicht nach Kredit
wesengesetz, Rechtsaufsicht 
durch zuständiges 
Landesministerium

Kapitalmarkt, Sparkassen

1. Haus- und Förderbank 
der Länder

2. Girozentrale und 
Sparkassen-Zentralbank

3. Universalbank

Staatsbank

Bund und Minderheits
beteiligung der Länder 
Gewährträgerhaftung 
und Anstaltslast

Anstalten bzw. Körperschaften 
des öffentlichen Rechts

Rechtsaufsicht durch 
zuständiges Ministerium

Kapitalmarkt, Sondervermögen, 
Zweckvermögen, Treuhandfonds

Haus- und Föderbank des 
Bundes mit Sonderaufgaben

Privatbank

Private Eigner, Aktionäre

Haftung mit Eigenkapital, 
Einlagensicherung

Privatrechtliche Personen
oder Kapitalgesellschaften

Fachaufsicht nach
Kreditwesengesetz,
Bundesaufsichtsamt

Einleger bzw. Geldmarkt

Universalbank

Nebenhaushalte entstehen läßt, die sich einer parla
mentarischen Kontrolle weitgehend entziehen9. Die 
Kreditversorgung des Staates ist ebenfalls kein über
zeugender öffentlicher Auftrag, da es nicht an Pri
vatbanken fehlt, die dazu geeignet sind. Zur Zeit ent
fallen auch nur etwa 30%  der Bankkredite an 
öffentliche Haushalte auf Landesbanken und nur etwa 
60% auf den öffentlichen Bankensektor insgesamt 
(vgl. Tabel-Ie 1). Außerdem finanziert sich der Staat in 
wachsendem Umfang direkt am Kapitalmarkt.

Als Universalbank üben Landesbanken ohnehin 
keine öffentlichen Funktionen aus. Privatkundenge
schäfte werden gesucht, weil sie eine schwankende 
öffentliche Kreditnachfrage ausgleichen10 und die Er
tragslage deutlich verbessern11. Als echte öffentliche 
Aufgabe verbleiben für Landesbanken somit nur das 
Haus- und Förderbankgeschäft und die Bereitstellung 
eines Zahlungs- und Wertpapierabwicklungssystems 
für Sparkassen oder Kleinbanken.

Diese Aufgaben könnten die Existenz öffentlicher 
Landesbanken weiterhin rechtfertigen, wenn sie vom 
Umfang her dominant wären. Dies ist aber nicht der 
Fall. Ausgehend von der zusammengefaßten Bilanz

9 Vgl. dazu auch Dietrich D i c k e r t m a n n :  Die Kreditinstitute der 
Länder -  Eine finanzwirtschaftliche Bestandsaufnahme, Teil l,ll, in: 
ZögU, Bd. 8, 1985, H. 1, S. 39 ff.

10 Vgl, Jürgen M u r a :  Geschichte der Landesbanken/Girozentralen,
in: HWS, Bd. 2,1982, S. 247 ff.; Hans P o h l  u.a.: Die geschichtliche 
Entwicklung der Landesbanken/Girozentralen von den Anfängen bis 
zur Gegenwart, in: Die Landesbanken/Girozentralen -  historische 
Entwicklung und Zukunftsperspektiven, Sparkassenhistorisches 
Symposium 1990, S. 17 ff.

"  Vgl. Hans Peter L i n s s :  Die Landesbank, in: Kreditwesen, 1989, 
H. 22, S.1036.

W IRTSCHAFTSDIENST 1995/IV

aller Landesbanken entfielen 1992 nur etwa 13% des 
Volumens auf angeschlossene Kreditinstitute, also auf 
Zentralbankaktivitäten für Sparkassen, und nur 22% 
auf öffentliche Haushalte, also auf S taatsbank
aktivitäten12. Zwar lassen die Bilanzangaben keine ge
naue Funktionszuordnung zu; so dürfte auch ein Teil 
der restlichen Nichtbankenkredite w irtschaftspolitisch 
m otiviert sein. Doch w ar das Universalban
kengeschäft in den letzten Jahren mindestens genau
so umfangreich wie das Staatsbanken- und Zen
tralbankengeschäft zusammen und wuchs tendenziell 
schneller. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, 
dann würde der Anteil des Geschäfts, aus dem sich 
eine öffentliche Rechtsform rechtfertigen läßt, zuneh
mend kleiner. Schon heute würde eine Beschränkung 
der Tätigkeit von Landesbanken auf öffentliche Auf
gaben ihr Bilanzvolumen halbieren.

Landesbanken im Wettbewerb

Landesbanken versuchen ihre Existenz in der ge
genwärtigen Form insbesondere mit wettbewerbspo
litischen Korrekturfunktionen zu rechtfertigen. Sie ver
stehen sich als Gegenmacht zu Großbanken, was 
ihrer Ansicht nach auch eine Privilegierung rechtfer
tigt. Privilegiert werden Landesbanken schon da
durch, daß sie öffentliche Unternehmen sind, aber 
auch durch den Verbund mit Sparkassen. Als öffentli
che Unternehmen genießen sie den Schutz der 
Gewährträgerhaftung und Anstaltslast (vgl. Tabelle 2). 
Die Gewährträgerhaftung sichert alle Einlagen, und

11 Vgl. Verband öffentlicher Banken: Verbandsbericht 1993.
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die Anstaltslast bewahrt öffentliche Unternehmen da
vor, überhaupt insolvent zu werden und in Konkurs zu 
gehen13. Verluste werden dabei entweder vom Spar
kassensektor insgesamt oder von der Landesregie
rung, also vom Steuerzahler getragen. Zwar sind 
Bankeinlagen auch sonst durch Sicherungsfonds 
weitgehend abgedeckt; doch ist die Absicherung bei 
öffentlichen Banken umfassender. Entsprechend ver
fügen Landesbanken selbst bei geringeren Eigenka
pitalquoten über ein besseres Kreditstanding als 
Privatbanken.

Der Verbund mit den Sparkassen stärkt die Wettbe
werbsposition der Landesbanken zusätzlich. So wa
ren Sparkassen bisher im Zusammenhang mit der Giro
abwicklung verpflichtet, einen bestimmten Teil ihrer 
Kundeneinlagen bei Landesbanken zu deponieren, 
was jenen den direkten Zugang zu kostengünstigen 
Liquiditätsreserven verschaffte. Der Verbund eröffnet 
Landesbanken damit gleichzeitig eine starke Stellung 
am Geldmarkt und eine gute Ausgangsbasis für 
großvolumige Finanzgeschäfte. Umgekehrt ermög
licht er kleinen Sparkassen eine schnelle und sichere 
Anlage von Spargeldern und eine Ausweitung des 
Dienstleistungsspektrums. Sparkassen sind zudem 
auf das von Landesbanken als Girozentralen bereitge
stellte bundesweite Zahlungsabwicklungsnetz ange
wiesen. Landesbanken führen für Sparkassen auf 
Wunsch auch Spezialgeschäfte, wie Wertpapier-, 
Devisen-, Leasing-, Beteiligungs- und Auslandsge
schäfte durch. Größere Kredite werden häufig ge
meinsam vergeben.

Wettbewerb unter Sparkassen und Landesbanken 
wird dabei allerdings weitgehend ausgeschlossen. 
Das wird durch eine unterschiedliche Spezialisierung 
erleichtert. Sparkassen sind auf das kleine und mittel
ständische Privatkunden- sowie Kommunalkredit
geschäft konzentriert, Landesbanken auf das Groß
kreditgeschäft. Ferner dürfen Sparkassen gemäß dem 
gesetzlich verankerten Regionalprinzip nur im Gebiet 
ihres Gewährträgers (Stadt, Gemeinde, Kreis) Nieder
lassungen gründen und geschäftstätig sein14. Landes
banken unterliegen keinen Geschäftsbegrenzungen,

13 Vgl. Hartwig D o n n e r :  Eine „eigenartige Gemengelage“ , in: FAZ
vom 9.3.1992; Helmut S c h l i e r b a c h :  Anstaltslast, in: HWS, Bd. 1, 
1982, S.76 ff.; Bernd T h o d e :  Zur Gewährträgerhaftung und An
staltslast bei Sparkassen und Landesbanken, in: Sparkasse, 111. Jg., 
1994, H. 3, S.134 ff.

”  Vgl. G. P ü t t n e r  (Hrsg.): Handbuch der kommunalen Wissen
schaft und Praxis, Heidelberg, New York, Tokio, 2. Aufl., 1984, Bd. 5, 
S.492 ff.; Ludwig H u b e r :  Landesbanken/Girozentralen, in: HWS, 
Bd. 3, 1981, S.70 ff.; Wolf-Dieter B e c k e r ,  Gerhard Z w e i g :  
Unternehmen der Kreditwirtschaft, in: Helmut B r e e d e ,  Achim v. 
L o e s c h  (Hrsg.): Die Unternehmen der öffentlichen Wirtschaft in der 
BRD -  Ein Handbuch, Baden-Baden 1986, S. 179 ff.
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sind gleichwohl im öffentlichen Kreditgeschäft an ihre 
Gewährträger gebunden. Aus Kostengründen, aber 
auch aus Rücksicht darauf, daß Konkurrenz im Ein
lagengeschäft m it den Sparkassen den Verbund ge
fährdet, verzichten sie auf ein umfangreiches Nieder
lassungsnetz. Dies hat den Nachteil, daß ihnen eine 
breite kostengünstige Einlagenbasis fehlt. Hier schafft 
die Möglichkeit, sich am Kapitalmarkt über Anleihen 
und Kommunalobligationen günstig zu refinanzieren, 
einen gewissen Ausgleich. Die Aufgaben von Landes
banken und Sparkassen sind also aufeinander abge
stimmt. Im Verbund agieren sie gleichsam wie ein ein
ziges Unternehmen.

Zwischen den Landesbanken dürfte der Wettbe
werb durch die Hausbankbeziehung zum eigenen Ge
währträger etwas begrenzt, wenngleich nicht ausge
schaltet sein. Zweifellos hat die Existenz von Lan
desbanken ansonsten den Wettbewerb im größeren 
und großen nationalen Kreditgeschäft belebt. Dabei 
konkurrieren sie mit großen Sparkassen, mit anderen 
Landesbanken und auch mit in- und ausländischen 
Privatbanken im Kommunalkreditgeschäft und im Kre
ditgeschäft m it Großunternehmen. Allerdings errei
chen nur die bedeutendsten unter ihnen, wie etwa die 
Westdeutsche und die Bayerische Landesbank, Ge
schäftsvolumen, die denen von Großbanken entspre
chen (vgl. Tabelle 3). Die Landesbanken kleiner Bun
desländer erreichen nur ein Geschäftsvolumen, das 
dem der großen Sparkassen entspricht.

Privilegien als Fesseln

Im Spar- und Kleinkreditgeschäft ist der Wett
bewerb dagegen weniger intensiv. Zwischen den 
Sparkassen ist er ausgeschlossen. Zwar treten auch 
Großbanken und Kreditgenossenschaften mit ihrem

Tabelle 3
Landesbankgrößen 1990 im Vergleich

(Konzernbilanzsummen in Mrd. DM)

Landesbanken Banken und Sparkassen

West LB 205 Deutsche Bank 400
Bayerische LB 170 Dresdner Bank 283
Nord LB 125 Commerzbank 216
Deutsche Girozentrale 95 Bayerische Vereinsbank 206
Helaba 89 Deutsche
Südwest LB 88 Genossenschaftsbank 205
LB Rheinland-Pfalz 53 Bayerische Hypotheken-
Hamburgische LB 51 und Wechselbank 175
LB Schleswig-Holstein 41 BfG-Bank 60
Bremer LB 34 Hamburger Sparkasse 29
LB Berlin 32 Landesgirokasse Stuttgart 24
LB Saar 12 Frankfurter Sparkasse 18

Stadtsparkasse Köln 18
Nassauische Sparkasse 14

Q u e l l e n :  Die Bank, 1992, H.1, S. 51 ff.; eigene Darstellung.
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Zweigstellennetzen als Mitbewerber auf, konzentrie
ren sich dabei aber auf verschiedene Kundengruppen. 
Die sogenannte „Dreisäulentheorie“ des Wettbewerbs 
zw ischen Landesbanken, Kreditgenossenschaften 
und Privatbanken, auf die der Sparkassen- und 
Giroverband gern verweist15, wird insoweit nur einge
schränkt wirksam.

Soweit tatsächlich wettbewerbspolitische Funktio
nen von Landesbanken und Sparkassen ausgeübt 
werden, rechtfertigen diese allenfalls vorübergehend 
Privilegien. Auf Dauer verfälschen Privilegien nicht nur 
den Wettbewerb, sie erweisen sich für Landesbanken 
auch als Fessel. So hemmt das Regionalprinzip, das 
Sparkassen vor gegenseitiger Konkurrenz schützt, die 
Entwicklung leistungsfähiger Sparkassen. Die Aus
schaltung des Wettbewerbs zwischen Sparkassen 
und Landesbanken nimmt zumindest den großen Spar
kassen Wachstumsmöglichkeiten. Auch die Bindung 
von Landesbanken an Landesgrenzen kann sich im 
Wettbewerb als Handicap erweisen. Schließlich er
weist sich auch die öffentliche Trägerschaft als ein 
Hindernis flexibler Marktanpassung, da die Kommu
nen und Länder meist wenig bereit und in der Lage 
sind, für Innovationen notwendiges zusätzliches Ei
genkapital nachzuschießen. Die Privatisierung er
schließt den Sparkassen und Landesbanken nicht nur 
externes Eigenkapital, sondern stellt sie auch unter 
die Kontrolle des Kapitalmarktes. Die Begründung, 
daß die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Uni
versalbankengeschäft als wettbewerbliches Korrektiv 
notwendig seien, wird somit zu einem Argument für 
ihre Privatisierung. Und dies um so mehr, je mehr sich 
der Wettbewerb im Kreditgewerbe durch den europäi
schen Binnenmarkt verschärft.

Strukturänderungen durch EU-Binnenmarkt

Die ökonomische Aufgabe des EU-Binnenmarktes 
besteht vor allem darin, kostenmäßige Größenvorteile 
der Produktion über den Abbau von Handels- und an
deren Barrieren bei verschärftem Wettbewerb zur 
Wohlstandssteigerung zu nutzen16. Diese Vorstellun
gen beziehen sich auch auf den Finanz- und Ban
kenbereich. Die Kapitalverkehrsbeschränkungen wur
den zwar in den meisten EU-Ländern erst seit 1990 
aufgehoben und die entscheidenden Gesetze des EU-

15 Vgl. z.B. Helmut G e i g e r :  Sparkassen und Landesbanken/ 
Girozentralen im deutschen Bankensystem, in: Landesbank Rhein
land-Pfalz (Hrsg.): Banken-Erfahrungen und Lehren aus einem 
Vierteljahrhundert 1958-1983, Frankfurt 1983; Karl-Bräuer-Institut 
des Bundes der Steuerzahler e.V. (Hrsg.): Privatisierung von 
Sparkassen und Landesbanken, a.a.O., S.17 f.

16 Vgl. Paolo C e c c h i n i :  Europa '92. Der Vorteil des Binnen
marktes, Baden-Baden 1988, S. 15 ff. und S. 63 ff.

Finanzbinnenmarktes erst seit Anfang 1993 wirksam, 
doch hat sich die Struktur der Landesbanken schon 
seit 1985 im Vorgriff auf den EU-Binnenmarkt verän
dert. Zur besseren Beurteilung der künftigen Ent
wicklung wird zunächst auf die EU-Bankenregulierungen 
selbst eingegangen und dann auf feststellbare 
Strukturveränderungen der Landesbanken.

Der EG-Vertrag und das Binnenmarktprogramm 
sehen zwar keine direkten Maßnahmen zur Beschrän
kung oder materiellen Privatisierung öffentlicher 
Unternehmen vor, doch konnte bisher weitgehend 
verhindert werden, daß Staatsunternehmen Sonder
rechte erhalten. Gemäß Artikel 90 EG-Vertrag dürfen 
im Rahmen und seitens der öffentlichen Unternehmen 
z.B. ausdrücklich keine Maßnahmen getroffen wer
den, die m it dem Gemeinsamen Markt unvereinbar 
sind. Abgestimmte Verhaltensweisen, die den Wett
bewerb einschränken, sind ausdrücklich verboten. Mit 
Art. 90 Abs. 2 EG-Vertrag wird öffentlichen Finanz
monopolen gleichwohl eine Möglichkeit eingeräumt, 
sich von diesem Verbot zu befreien, wenn die ihnen 
übertragenen öffentlichen Aufgaben nur so zu erfüllen 
sind. Ansonsten wenden sich die EU-Richtlinien aus
nahmslos an alle Kreditinstitute17. Diese sind auf die 
pragm atische Verfolgung der Liberalisierung von 
Kapitalverkehr und Bankdienstleistungen, die Einmal
genehmigung neuer Banken, die Heimatlandkontrolle 
auf konsolidierter Basis und eine Mindestharmoni
sierung bei gegenseitiger Anerkennung sonstiger na
tionaler Regeln gerichtet. Die Mindestharmonisierung 
bezieht sich insbesondere auf die Tätigkeitsfelder und 
auf S icherheitsanforderungen im H inblick auf 
Eigenkapital-, Solvenz- und Liquiditätsquoten sowie 
Großkredite18. Dies soll dazu beitragen, daß die natio
nalen Finanzmärkte schnell zusammenwachsen.

Die Landesbanken sind von den seit 1993 gültigen 
EU-Bankenregulierungen insoweit positiv betroffen, 
als sich ihr Aufgabenbereich wie der aller anderen 
Kreditinstitute sachlich und räumlich dadurch erwei
terte. Sie können seither auch Leasing-, Wechselkurs
und Termingeschäfte sowie Finanzberatungen und 
Versicherungen anbieten. Auch Spekulationsge
schäfte sind mit Zustimmung der Träger möglich. 
Andererseits müssen sie aber auch alle Auflagen er-

17 Vgl. Günter P ü t t n e r :  Gleichbehandlung öffentlicher und privater 
Unternehmen, in: ZögU, Bd. 3, 1980, H.1, S. 27 ff.; Hannes R e hm :  
Öffentliche Dienstleistungsunternehmen im europäischen Binnen
markt am Beispiel öffentlicher Kreditinstitute, in: ZögU, Bd. 15,1992, 
H. 4, S. 443 ff.

18 Vgl. EG-Kommission: Kreditinstitute -  Zusammenstellung der EG- 
Rechtsakte und Vorschläge, Brüssel und Luxemburg, zuletzt 1992; 
Ulrike D e n n i g :  Der EG-Finanzbinnenmarkt, in: Otto G . M a y e r  
u.a. (Hrsg.): Der Europäische Binnenmarkt -  Perspektiven und 
Probleme, Hamburg 1989, S. 195 ff.
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füllen. Schwierigkeiten bereitete zunächst die 
Einhaltung der neuen Eigenkapitalanforderungen, die 
in der EU auf Risikopositionen einheitlich auf 8% er
höht wurden19. Die Landesbanken sind mit ihrer vorher 
relativ niedrigen Eigenkapitalausstattung davon be
sonders schwer betroffen. Inwieweit das Regional
prinzip der Sparkassen und der Landesbankverbund 
weiterhin praktiziert werden dürfen, ist noch offen. 
Jedenfalls kann es öffentlichen Banken und Spar
kassen anderer Länder nicht verwehrt werden, überall 
in Deutschland tätig zu werden20. EU-abhängige 
Strukturänderungen der Landesbanken werden dem
entsprechend insbesondere durch erhöhte Eigenkapi
talanforderungen und einen zu erwartenden verstärk
ten Wettbewerb ausgelöst.

Die Struktur in den 80er Jahren

Vor 1985, also vor Veröffentlichung des „Weiß
buches“ zum EU-Binnenmarkt, war die Landes
bankenstruktur Deutschlands durch Bemühungen um 
Harmonisierung seitens des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbandes geprägt. Der Verband w irkte auf 
eine Vereinheitlichung der Organisationen, Satzungen 
und Funktionen sowie auf eine Stärkung des Ver
bundes mit den Sparkassen hin. Dabei wurde jedem 
Land grundsätzlich eine Landesbank zugeordnet. 
Landesbankfusionen erfolgten fast nur im Zusammen
hang mit Neustrukturierungen der Bundesländer21.

Gleichwohl war die Struktur nicht einheitlich. Denn 
der Prototyp: eine Landesbank pro Bundesland, ge
meinschaftliche Trägerschaft mit Sparkassen, Ver
knüpfung von Staatsbank- und Sparkassenzentral
bankfunktionen bei beschränkter Niederlassungsfreiheit, 
war nie durchgängig verwirklicht. Baden-Württemberg 
hatte noch bis 1990 zwei Landesbanken. In Berlin übte 
die landeseigene Sparkasse Berlin-West Girozentral
bankfunktionen aus. Auch die Eigentumsverhältnisse 
waren sehr unterschiedlich. Nur fünf Landesbanken 
wurden zur Hälfte von Bundesländern getragen, zwei

19 EG-Richtlinien Nr. 89/299/EWG, 89/647/EWG und 87/62/EWG; 
vgl. auch Klaus Peter F o 11 a k : Die Harmonisierung der Eigenkapital
anforderungen an Banken in den Ländern der „Zehnergruppe“ , in: 
Bank-Archiv, Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen, 
38. Jg., 1990, H. 10, S. 752 ff; Deutsche Bundesbank: Grundsätze 
über das Eigenkapital und die Liquidität der Kreditinstitute, in: 
Monatsbericht März 1993, S. 49 ff.

20 Vgl. Michael N i e r h a u s :  Regionalprinzip und Sparkassenhoheit 
im europäischen Bankenbinnenmarkt, in: Sparkasse, 1993, H. 4, 
S.159 ff.

21 Vgl. Jürgen S t e i n e r :  Die geschichtliche Entwicklung der
Landesbank/Girozentrale von 1945 bis zur Gegenwart, in: Die
Landesbank/Girozentrale -  historische Entwicklung und Zukunfts
perspektive, Sparkassenhist. Symposium 1990, Stuttgart 1991, S. 71
ff.; Karl F r i e s :  Die Fusionen der großen Girozentralen in der BRD, 
in: Österreichisches Bank-Archiv, 23. Jg., 1975, H. 6, S. 202 ff.

216

gehörten den Ländern ganz (Hamburg und Berlin), 
drei ganz den Sparkassen (Hessen, Baden- 
Württemberg und Saarland). Tabelle 3 zeigt ferner, wie 
stark die Größenunterschiede zwischen den Landes
banken noch 1990 waren.

1985 waren auch nicht alle Giralbank- und Förder
aktivitäten bei Landesbanken konzentriert. In Baden- 
Württemberg agierte z.B. die zu 50% von der Stadt 
getragene Landesgirokasse Stuttgart als Girozentrale. 
Sie war 1985 mit 80 Filialen (1992: 240) zugleich 
größte Sparkasse und Bank des Landes22. Anderer
seits wickelten die Landesbanken in Hessen, Baden- 
Württemberg und im Saarland, die den Sparkassen 
gehören, keine Fördergeschäfte ab23. Diese wurden in 
Hessen z.B. von der „W irtschaftsförderung Hessen 
Industriebank AG“ , in Baden-Württemberg von der 
„Landeskreditbank“ , im Saarland von der „Saarländi
schen Investitionskreditbank AG“ und in Berlin von 
der vorwiegend vom Bund getragenen „Berliner Indu
striebank AG“ abgewickelt. Einige Bundesländer 
(Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Bayern) be
saßen eigenständige Investitions- und Wohnungs
bauförderbanken, die anderswo wiederum als Töchter 
der Landesbanken geführt wurden.

Es wurden also keineswegs alle öffentlichen Bank
funktionen bei Landesbanken konzentriert. Auch wur
den solche Funktionen seit langem zumindest formal 
privatisiert. Gleichwohl konnte von einem dominanten 
Prototyp ausgegangen werden. Die Wettbewerbskraft 
der einzelnen Landesbanken basierte insoweit weni
ger auf natürlicher Marktstärke als auf der zufälligen 
W irtschaftstärke und Abgrenzung der einzelnen 
Bundesländer.

Nach 1987 änderte der Deutsche Sparkassen- und 
Giroverband seine Strategie in bezug auf die Landes
banken drastisch. Jetzt arbeitete er bewußt an einer 
Konzentration der Landesbanken. Offenbar glaubte 
man, nur durch Rationalisierungsmaßnahmen und 
Konzentration den Eigenkapitalauflagen und wettbe
werbspolitischen Herausforderungen des EU-Binnen- 
marktes, der außerdem eine Internationalisierung und 
verstärkte Kapitalmarktorientierung mit entsprechen
den Investitionen notwendig machte, begegnen zu 
können. Unterstützt durch die „Strategiestudie über 
den Binnenmarkt 1992“ von McKinsey bemühte sich 
der Verband intensiv darum, alle Landesbanken unter

22 Vgl. Landesgirokasse Stuttgart (Hrsg.): Der lange Weg zum 
Wohlstand -  175 Jahre Landesgirokasse, Stuttgart 1993, S. 109 ff.

23 Vgl. Josef W y s o c k i :  Zur Geschichte des württembergischen 
Sparkassenwesens, in: Württembergischer Sparkassen- und Giro
verband -  Werden und Wirken 1885-1985, Stuttgart 1985, S. 17 ff.
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dem Dach der Deutschen Girozentrale-Kommunal
bank (DGZ) zu einem Unternehmen zusammenzufas
sen. Wäre dies gelungen, dann hätte eine einzige 
Landesbank 40% des deutschen Kreditmarktes do
m iniert (vgl. Tabelle 1). Diese „Einerlösung“ wurde zu
nächst auch von allen Landesbanken und Sparkassen 
unterstützt, scheiterte 1989 dann aber doch an den 
beiden größten Landesbanken, die West LB und die 
Bayerische LB, die diese von oben geplante, statt am 
Markt entwickelte Strukturänderung nicht hinnehmen 
wollten24. Danach bemühte man sich zunächst -  wohl 
als Zwischenstufe -  um eine „Vierer-“ oder „Fünfer
lösung“ , die sich aber bisher ebenfalls noch nicht 
durchsetzen ließ.

Neue Anforderungen

1990 stellte die deutsche Vereinigung neue An
forderungen. Der Deutsche Sparkassenverband, der 
sich nun intensiv für die Gründung einer einzigen 
„Landesbank Ost“ einsetzte, konnte sich wiederum 
nicht voll durchsetzen. Zwar wurde neben Berlin bis
her nur eine Landesbank in Sachsen (1993) errichtet, 
doch ist diese nicht für das gesamte ostdeutsche 
Gebiet, sondern nur für Sachsen zuständig. Die ande
ren vier ostdeutschen Bundesländer werden inzwi
schen von westdeutschen Landesbanken mitversorgt: 
Thüringen von der in „Hessisch-Thüringische Landes
bank GZ“ umbenannten Helaba, Sachsen-Anhalt und 
Mecklenburg-Vorpommern von der Nord LB und 
Brandenburg von der West LB. Seit Ende 1994 plant 
auch Brandenburg eine eigene Landesbank25. Ein 
Sonderfall blieb Berlin. Die Sparkasse Berlin-West 
wurde 1991 Landesbank. 1994 faßte man Landes
bank, Sparkassen, Berliner Bank AG und die Berliner 
Pfandbrief-AG in einer Holding, der „Bankgesellschaft 
AG“ , unter mehrheitlicher Beteiligung der Stadt zu
sammen. Hier wurde eine Landesbank schon ganz 
privatisiert, wenn auch nur formal. Gleichzeitig wurde 
die Orientierung an jeweils einem Bundesland aufge
brochen und insoweit auch neue W ettbewerbs
spielräume geschaffen.

Aber auch unabhängig von der Osterweiterung hat 
sich die Landesbankenstruktur Westdeutschlands seit 
1990 deutlich verändert, und zwar in dreierlei Weise:

□  Erstens wurden vorher separierte öffentliche Fi-

24 Vgl. Mario M ü l l e r :  Rebellen und Funktionäre, in: Wirtschafts
woche, Nr. 24 vom 9. 6. 1989, S. 42 ff.; Dirk H a r t w i g :  Die Un
fähigkeit zu handeln, in: Börsen-Zeitung vom 16. 12. 1989; Angelika 
B u c h  h o l z :  Kooperation statt Fusion lautet jetzt die Devise, in: 
Handelsblatt vom 27. 1. 1990.

25 Vgl. Angela W e f e r s :  Landesbank für Brandenburg, in: Börsen- 
Zeitung vom 22. 11. 1994.

nanzaufgaben konzentriert. Schon 1988 hatte die 
Landesregierung Nordrhein-Westfalens ihre Förder
banken zu einer Investitionsbank zusammengefaßt 
und der West LB angegliedert. 1992 kam die Woh
nungsbauförderanstalt hinzu. Schlesw ig-Holstein 
agierte 1991 ähnlich. Auch die neue „Bankgesell
schaft AG“ in Berlin beinhaltet eine solche Zu
sammenfassung. Niedersachsen und Hamburg pla
nen inzwischen ähnliche Schritte. Anlaß war bisher 
allerdings n icht ein Streben nach Effizienz und 
Transparenz, sondern der Versuch, den erhöhten Ei
genkapitalanforderungen ohne wirkliche Kapitalzufuhr 
zu genügen. Der Bundesverband deutscher Banken 
hat inzwischen bei der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften gegen eine solche neue wettbewerbs
politische Bevorteilung von Landesbanken geklagt26.

□  Zweitens haben die Länder ihren Eigentumsanteil 
an den Landesbanken reduziert, sei es durch Verkauf 
von Anteilen an Sparkassen und andere Landes
banken oder sei es durch formale Privatisierung (wie 
in Berlin). Nur in Bayern und Hamburg liegt der Län
deranteil noch bei oder über 50% . Beides, die Kon
zentration auf Landesebene und die Reduzierung der 
Länderbeteiligung dienen vorwiegend der Verbesse
rung der Eigenkapitalausstattung, ohne daß dadurch 
die öffentlichen Einflußmöglichkeiten schon beschnit
ten wurden. Eigenkapital wurde dabei nur in Form von 
Vorzugsaktien, Genußscheinen oder stillen Vermö
genseinlagen aufgenommen, was dem Eigentums
gedanken der Marktwirtschaft, der eine Mitverant
wortung voraussetzt, eigentlich w iderspricht.

□  Drittens haben gegenseitige Beteiligung und Ko
operation zugenommen. Schon vor 1985 hatte das 
Land Niedersachsen die 75%ige Beteiligung an der 
Landesbank Bremen an die Nord LB abgegeben. Seit 
1993 ist die Bayerische LB an der kleinen Landesbank 
Saar beteiligt27. Ausdrücklich ohne Fusionsabsicht ha
ben 1992 die WestLB (zu 37,8%) und die Südwest LB 
(zu 12,5%) Beteiligungen an der LB Rheinland-Pfalz 
übernommen. „Resteigner“ blieb der Sparkassen
verband. West LB und Südwest LB übernahmen 1993 
quer durch die Bundesrepublik Anteile von 39,9% und 
10% an der Landesbank Schleswig-Holstein. Landes
banken befinden sich also in einem erheblichen Um
fang schon im Besitz anderer, meist größerer Lan
desbanken. Die Zusammenarbeit konzentriert sich zur 
Zeit zwar vor allem auf Sonderbereiche: im Inland auf

26 O.V.: Die Beschwerde der Banken in Brüssel hat Gewicht, in: 
Börsen-Zeitung vom 31. 1. 1995.

27 Dickertmann hat die Länder- und Landesbankbeteiligungen 1985 
eingehend untersucht; vgl. Dietrich D i c k e r t m a n n :  Die Kredit
institute der Länder..., a.a.O., H. 1, S. 38 ff., H. 2, S. 164 ff.
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das Immobiliengeschäft und den EDV-Verbund, im 
Ausland auf die Nutzung dort vorhandener Nieder
lassungen28. Doch ist in Zukunft noch mit weiteren, 
engeren Kooperationen zu rechnen20.

Im Ergebnis hat der EU-Binnenmarkt mit seinen 
neuen Regelungen und seiner Markterweiterung eine 
deutliche Konzentration und einen formalen Privati
sierungsprozeß unter den deutschen Landesbanken 
ausgelöst. Ausschlaggebend war der Versuch, Markt
anteile zu halten bzw. in Europa auszuweiten. Ent
scheidend waren somit nicht volkswirtschaftliche, 
sondern betriebswirtschaftliche Motive. Statt sich mit 
Veränderungen öffentlicher Aufgaben neu auseinan
derzusetzen und das Universalbankengeschäft zu pri
vatisieren, versuchen die Landesbanken der europäi
schen Wettbewerbsverschärfung mit Konzentration 
und wettbewerbsbegrenzenden Abmachungen mit 
Sparkassenverbänden anderer EU-Länder zu begeg
nen und ihre Zwitterstellung zu zementieren.

Privatisierung in mehreren Schritten

Gegen eine materielle Privatisierung wird von Ver
tretern der Landesbanken und Sparkassen insbeson
dere das Argument der Gefahr einer Konzentrations
verstärkung angeführt. So wird befürchtet, daß die 
Großbanken die Landesbanken aufkaufen könnten. 
Damit würde dann zwar der Staatsanteil kräftig redu
ziert, die Wettbewerbsstruktur aber nicht verbessert, 
sondern eher noch verschlechtert. Das volkswirt
schaftliche Ziel einer Belebung des Wettbewerbs und 
Förderung des Wachstums würde verfehlt. Ob die 
Großbanken tatsächlich solche Aufkäufe betreiben 
würden, mag dahingestellt sein. In jedem Fall hat es 
der Staat in der Hand, die Privatisierung w ettbe
werbsstärkend zu gestalten. Er entscheidet darüber, 
was wann in welchem Umfang an wen verkauft wird 
und w iew eit w ettbew erbspolitische Maßnahmen 
Marktverzerrungen verhindern.

Eine Möglichkeit der Strukturverbesserung bestün
de darin, Sparkassen und Landesbanken nicht in ei
nem Block, sondern einzeln und schrittweise zu priva
tisieren und Erfahrungen einer Phase für die nächste 
zu nutzen. Der erste Schritt könnte darin bestehen, 
das Regionalprinzip aufzuheben und Konkurrenz un

“  Vgl. Geschäftsberichte der Landesbanken.

29 Auch deutet die werbewirksame Zusammenfassung von Spar
kassen, Landesbanken, Bausparkassen, Versicherungen und sonsti
gen Finanzunternehmen (teilweise auch in Form von Aktien
gesellschaften) zur sogenannten „S-Finanzgruppe“ darauf hin, daß 
die „Einerlösung“ noch nicht völlig aufgegeben worden ist; vgl. z. B. 
Peter K a h n :  Die S-Finanzgruppe als Partner der Kommunen -  
Beispiele der Zusammenarbeit in Bayern, in: Sparkasse, 109. Jg., 
1992, H. 3, S. 139 ff.; o.V.: Sparkassen im Südwesten gehen über die 
Landesgrenzen hinaus, in: FAZ vom 24. 12. 1992.

ter Sparkassen zuzulassen. In einem zweiten Schritt 
könnten einzelne Sparkassen geeigneter Größe zum 
Erwerb angeboten werden. Die Zusammenfassung 
kleiner Sparkassen zur Steigerung der W irtschaft
lichkeit ist durchaus zweckmäßig. Dabei könnte man 
Sparkassen auch in Aktiengesellschaften umwandeln 
und auf diese Weise börsenfähig machen. So ließe 
sich eine formale Privatisierung als Zwischenstufe 
nutzen. Der Staat selbst sollte seine Beteiligung dann 
jedoch schnell aufgeben und an einer materiellen 
Privatisierung keinen Zweifel lassen. Der Verbund mit 
Landesbanken könnte langsam gelockert werden. Da 
eine funktionsfähige Zahlungsabwicklung auch für 
kleine Privatbanken lebensnotwendig ist, wäre vor der 
Umwandlung von Sparkassen und Landesbanken die 
Existenz einer allgemein zugänglichen länderübergrei- 
fenden Zahlungsabwicklung zu sichern. Diese könnte 
bei der Deutschen Girozentrale in Frankfurt konzen
triert oder durch Förderung verschiedener Privatnetze 
gesichert werden.

Die Landesbanken blieben von der Privatisierung 
einer wachsenden Zahl von Sparkassen nicht un
berührt. Sie müßten sich vermehrt am Geldmarkt statt 
über Sparkassen refinanzieren. Auch entfielen die 
Giro- und Zentralbankfunktionen für Sparkassen. Das 
verbleibende Universalbankengeschäft könnte ver
selbständigt und dann zum Verkauf angeboten wer
den. Die größten Landesbanken wären zuletzt zu pri
vatisieren. Die Privatisierung könnte von Anfang an so 
gesteuert werden, daß die Wettbewerbsstruktur im 
Großgeschäft nicht geschwächt, im Spar- und Klein
kreditgeschäft aber verbessert wird. Unabdingbar wä
re als Voraussetzung für Wettbewerbsverbesserungen 
allerdings die Unterstützung mittels einer strikten und 
glaubwürdigen W ettbewerbspolitik auf nationaler wie 
auf europäischer Ebene. In diesem Zusammenhang 
wäre auch die noch immer gültige Ausnahme von 
Banken aus dem Kartellgesetz (§ 102 GWB) aufzu
heben.

Die entscheidende Hemmschwelle einer Privatisie
rung von Landesbanken liegt aber wohl nicht am feh
lenden Willen der Bundesregierung. Denn die Kom
petenz liegt in der föderal gegliederten Bundes
republik nicht beim Bund, sondern bei den Landes
regierungen. Diese werden aber den Eigennützen, so
lange er spürbar ist, vermutlich über den volkswirt
schaftlichen Nutzen stellen. So wurde ein Mitte 1994 
seitens der Bundesregierung unternommener Ver
such, die Länder gesetzlich zu einer Überprüfung aller 
staatlichen Aufgaben zu bewegen, vom Bundesrat mit 
dem Argument abgelehnt, dies überschreite die 
Gesetzgebungskompetenz der Bundesregierung.
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